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Gesetze und Verordnungen
betreffend

das Unterrichtswesen in der Schweiz
im Jahre 1920.

A. Eidgenössische Erlasse.

Keine.

B. Kantonale Besetze und Verordnungen (Réglemente, Lehrpläne etc.).

I. Kanton Zürich.
1. Mittelschulen und Berufsschulen.

I. Lehrplan der Handelsschule des kantonalen Technikums in Winterthur.

(VomJ|7. Dezember 1920.)
Zweck der Schule.

Die Handelsschule bereitet junge Leute, die sich dem Handel
widmen wollen, auf ihren künftigen Beruf vor. Dabei werden folgende
Zwecke verfolgt:

1. Vorbereitung auf die kaufmännische Lehre.
2. Ausbildung von Bureaugehilfinnen und vertieftere Vorbildung

fiir die Lehre.
o. Vermittlung allgemeiner Bildung mit besonderer Berücksichtigung

der kommerziellen und volkswirtschaftlichen Richtung für
begabte junge Leute, die befähigt sind, später im Handel
selbständige und höhere Stellen zu bekleiden und daher ein Bedürfnis
nach gründlicherer Fach- und Allgemeinbildimg haben.

Auf die Schüler, welche die Handelsschule nur während eines
Jahres besuchen wollen, wird in der Weise Rücksicht genommen,
daß schon der erste Jahreskurs den zur Vorbereitung auf die Lehre
wünschbaren Abschluß bietet sowohl in den allgemein bildenden
Fächern, als auch in den Handelsfächern. Er dient deshalb vorzugsweise

dem ersten der genannten Zwecke.
Der zweite Zweck wird durch Besuch des ersten und zweiten

Jahreskurses erreicht. Im zweiten Schuljahr (3. und 4. Klasse) werden
die im ersten Jahr erlangten Kenntnisse erweitert. Durch praktische
Übungen werden die Schüler auf den Bureaudienst vorbereitet.
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